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Policy Briefs und Stakeholder-Dialoge des Swiss 
Learning Health Systems 
Das Swiss Learning Health System (SLHS) wurde 2017 als schweizweites Projekt gegründet. 
Eines seiner wichtigsten Ziele ist es, eine Brücke zwischen Forschung, Politik und Praxis zu 
schlagen. Dazu wird eine Infrastruktur bereitgestellt, um Lernzyklen zu unterstützen.  

Lernzyklen ermöglichen die laufende Integration von Evidenz in Politik und Praxis durch: 

• die kontinuierliche Identifizierung von Problemen und Fragestellungen, die für das 
Gesundheitssystem relevant sind,  

• die Zusammenfassung und Bereitstellung relevanter Evidenz aus der Forschung, und 
• das Aufzeigen potenzieller Lösungsvorschläge und Vorgehensweisen. 

 

Die Schlüsselelemente der Lernzyklen im SLHS beinhalten die Entwicklung von Policy Briefs, 
die als Grundlage für Stakeholder-Dialoge dienen. Probleme oder Fragestellungen, die weiter-
verfolgt werden sollen, werden im Hinblick auf eine mögliche Umsetzung beobachtet und 
schliesslich evaluiert, um kontinuierliches Lernen innerhalb des Systems zu unterstützen.  

Ein Policy Brief beschreibt das jeweilige Problem oder die jeweilige Fragestellung, indem er 
die relevanten Kontextfaktoren erläutert und eine Reihe von (Evidenz-informierten) Lösungs-
ansätzen oder Empfehlungen beschreibt. Für jeden möglichen Lösungsansatz oder jede Emp-
fehlung beschreibt der Policy Brief relevante Aspekte und potenzielle Barrieren und 
Erfolgsfaktoren für die Umsetzung.  

Während eines Stakeholder-Dialogs diskutiert eine Gruppe von Stakeholdern das Problem oder 
die Fragestellung, die vorgeschlagenen Empfehlungen und mögliche Barrieren und Erfolgs-
faktoren, die im Policy Brief vorgestellt wurden. Ziel ist es, dass alle Stakeholder ein gemein-
sames Verständnis für das Problem entwickeln und gemeinsam mögliche Vorgehensweisen 
zur Lösung des Problems diskutieren und erarbeiten. 
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Kernaussagen 
Hintergrund und Kontext 

Viele geflüchtete Personen sind aufgrund von traumatischen Erlebnissen im Heimatland, auf 
der Flucht und nach der Ankunft in der Schweiz psychisch belastet. Die psychomedizinische 
und soziointegrative Versorgung dieser Zielgruppe stellt eine Herausforderung für das schwei-
zerische Gesundheits- und Sozialsystem dar. Es ist wissenschaftlich belegt, dass für die Be-
handlung dieser Zielgruppe neben der psychotherapeutischen Traumatherapie auch 
niederschwellige, psychosoziale Angebote eingesetzt werden sollen, um die Betroffenen zu 
unterstützen und zu stabilisieren. Zudem wird eine kultursensible und mehrsprachige psycho-
therapeutische Behandlung benötigt, die insbesondere bei stationären Behandlungen oft fehlt. 
Ausserdem sind stationäre Aufenthalte kostspielig und oft wenig zielführend.  

Die Herausforderung 

Die Finanzierung von psychosozialen Angeboten für Geflüchtete ist (ausser bei den seltenen 
kantonalen Lösungen) in jeder Gemeinde unterschiedlich geregelt und die Prozesse sind für 
die fallführenden Stellen oft aufwändig und unverhältnismässig kompliziert. Die häufigen Un-
sicherheiten in der Finanzierung von psychosozialen Angeboten kann in Verbindung mit einem 
hohen administrativen Aufwand dazu führen, dass vermehrt rein psychiatrische und psycho-
therapeutische Therapien verschrieben werden, die einfach über die Krankenversicherung ab-
gerechnet werden können, obwohl es spezialisierte, zielführendere, und günstigere Optionen 
gäbe. Dies ist weder im Interesse der Betroffenen, noch der Kantone, die mindestens 55% der 
Kosten der stationären Behandlungen tragen. 

Handlungsempfehlungen 

Die folgenden Handlungsempfehlungen können dazu beitragen, die Finanzierung psychosozi-
aler Angebote für psychisch belastete Geflüchtete nachhaltiger zu gestalten: 

• Finanzierungslösungen mit kantonaler Einbindung fördern 
• Transparenz für Anbietende und fallführende Stellen erhöhen 

• Transparenz zu Kosten der Gesundheits- und Sozialversorgung von Geflüchteten und 
möglichem Einsparpotenzial schaffen 

Umsetzungsüberlegungen 

Barrieren in der Umsetzung beinhalten: 

• Unklare Zuständigkeiten zwischen Behörden 
• Initialaufwand zur Entwicklung und Festlegung der Prozesse 
• Kantonale und kommunale Gegebenheiten – keine «one size fits all»-Lösung 

Potenzielle Chancen in der Umsetzung beinhalten:  

• Einfachere administrative Prozesse für alle Beteiligten 
• Sparpotenzial für Kantone und Gemeinden 
• Erhöhte Chancengleichheit und effektivere und effizientere Behandlung 
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Hintergrund und Kontext 
Als Einwanderungsland ist die Schweiz stark mit dem Thema Flucht und Migration konfron-
tiert. Im Jahr 2021 wurden rund 15'000 Asylgesuche gestellt, das sind rund 35% mehr als im 
Vorjahr [1]. Aufgrund des aktuellen Konflikts in der Ukraine ist im Jahr 2022 mit deutlich hö-
heren Zahlen zu rechnen. So wurden bis Ende August 2022 rund 12’000 Asylgesuche gestellt, 
zusätzlich waren mehr als 58'000 Personen im Besitz des Schutzsstatus S [2, 3].  

Viele Geflüchtete sind bereits bei der Ankunft in der Schweiz psychisch belastet oder entwi-
ckeln danach psychische Belastungen und/oder psychologische Symptome. Die psychische Ge-
sundheit von Geflüchteten unterscheidet sich dabei von derjenigen von einheimischen 
Personen. Geflüchtete haben nachweislich ein erhöhtes Risiko, Depressionen, Angstzustände, 
posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und damit verbundene somatische Gesundheits-
symptome zu entwickeln [4]. Der Anteil an geflüchteten Personen in der Schweiz, die unter 
einer Traumafolgestörung leidet, ist nicht genau bekannt, da bisher keine repräsentativen Zah-
len dazu erhoben wurden. Allerdings gehen Fachpersonen von ungefähr 30 Prozent aus, wie 
es auch im internationalen Kontext beschrieben wird [5]. 

Die vergleichsweise schlechtere psychische Gesundheit von Geflüchteten kann im Zusammen-
hang stehen mit Erfahrungen vor, während und nach der Flucht [6]. Dazu gehören Erfahrungen 
im Krieg und auf der Flucht, wie zum Beispiel Folter oder sexueller Missbrauch, aber auch 
Postmigrationsfaktoren wie beispielsweise Hürden und Verzögerungen im Asylverfahren, das 
Fehlen einer Arbeitserlaubnis, Hindernisse bei Gesundheits- und Sozialversorgung, Sprachbar-
rieren und Diskriminierungserfahrungen [7]. Zudem stellen die Trennung oder der Verlust von 
Familienmitgliedern sowie die ungewissen Zukunftsaussichten eine Gefahr für die psychische 
Gesundheit dar [6]. Auch rechtliche Bedingungen im Aufnahmeland, Integrationsanforderun-
gen, Geldprobleme oder beengte Wohnverhältnisse können gesundheitliche Probleme nach 
sich ziehen [8].  

Wenn eine Traumatisierung oder andere psychische Erkrankungen vorliegen, ist in der Regel 
die Behandlung durch eine kultursensible, fremdsprachige bzw. gedolmetschte Psychothera-
pie indiziert. Ohne Behandlung kann die Erkrankung chronisch werden [7]. Beim Vorliegen 
einer psychischen Erkrankung fällt auch der Grad an sozialer Integration tiefer aus [9]. Unbe-
handelte Traumafolgestörungen reduzieren die Motivation und Fähigkeit (beispielsweise für 
den Spracherwerb) und erschweren dadurch die Integration in den Arbeitsmarkt. Eine späte 
oder fehlende Identifikation und Behandlung der psychischen Erkrankung führen auch zu ge-
sundheitlichen und sozialen Folgekosten. Diese sind meist teurer als eine frühzeitige Inter-
vention [9].  

Ein Bericht zur psychischen Gesundheit von traumatisierten Asylsuchenden in der Schweiz hat 
aufgezeigt, dass der Anteil der Betroffenen, die eine Behandlung brauchen, deutlich höher ist, 
als der Anteil jener, die eine erhalten [5]. Auch eine Ist-Analyse zur Gesundheitsversorgung 
von Asylsuchenden in der Schweiz stellte Lücken fest, insbesondere im Bereich der psychiat-
rischen und psychotherapeutischen Angebote für traumatisierte Personen [10]. So existieren 
zwar gewisse Angebote der Krisenintervention, doch es fehlen langfristige und begleitende 
Angebote, welche den oben beschriebenen Bedürfnissen der Geflüchteten entsprechen [10].  

Ein Bericht, der erst kürzlich im Auftrag des BAG erstellt wurde, zeigt, dass zwar ein erheblicher 
Anteil der in der Schweiz lebenden Asylsuchenden und Geflüchteten mit psychischen Proble-
men konfrontiert ist, allerdings nur eine Minderheit auf eine hochspezialisierte psychiatrische 
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Intervention angewiesen ist. Die Mehrheit der Betroffenen benötigt primär Unterstützung da-
rin, ihre Ressourcen zu stärken und einen Umgang mit den genannten psychosozialen Belas-
tungen zu finden [11]. Dazu werden niederschwellige Angebote benötigt, die – bei Bedarf in 
Kombination mit Psychotherapie – auf die Stabilisierung der Betroffenen abzielen. Die Stabi-
lisierung durch Unterstützung im sozialen, kulturellen und manchmal auch religiösen Kontext 
sind dafür entscheidend [12]. Für eine erfolgreiche Begleitung und Therapie ist es zudem zent-
ral, dass diese kultursensibel durchgeführt wird [13, 14].   

Die kulturensible Behandlung stellt in der Praxis aber eine grosse Herausforderung dar. Wäh-
rend die psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung für die stark belasteten Ge-
flüchteten indiziert ist, ist die stationäre Behandlung in einer psychiatrischen Klinik für 
psychisch belastete Geflüchtete oft unpassend. In Gesprächen, die für die Erarbeitung dieses 
Policy Briefs mit Fachpersonen geführt wurden, wurde bestätigt, dass die Ärzte und Ärztinnen 
in diesem Setting oft nicht genug Zeit zur Verfügung haben, um sich im Detail auf die Patienten 
und Patientinnen einzulassen. Ebenfalls entstehen aufgrund der Sprache und Kultur oft Miss-
verständnisse; viele Geflüchtete begegnen der Psychiatrie ablehnend und haben aufgrund ih-
rer Erfahrungen auch Misstrauen in staatliche Institutionen. Dadurch können sie sich nicht in 
dem Rahmen öffnen, wie dies für eine effektive Therapie notwendig wäre. Oft fehlt es auch an 
Dolmetschenden, die zumindest einen Teil der Missverständnisse aufklären könnten, da die 
Kostenübernahme für Dolmetscherkosten bisher nicht systematisch geklärt ist. 

Auch in Bezug auf die Kosten der Behandlung sind niederschwellige Angebote mit ambulanter 
Therapie der stationären Therapie in psychiatrischen Kliniken vorzuziehen. Stationäre Aufent-
halte sind schnell mit Kosten von mehreren zehntausenden Franken verbunden, und dabei für 
die angesprochene Zielgruppe oft nicht einmal besonders effektiv. Da schweizweite Zahlen für 
die Gesundheitsversorgung der Geflüchteten und deren Kosten fehlen, wird der Kostenunter-
schied hier an einem realen Fallbeispiel aufgezeigt.  

Die Kosten der stationären psychiatrischen Behandlung werden – bei Geflüchteten wie auch 
bei der restlichen Bevölkerung - zu maximal 45% von der Krankenversicherung und zu minimal 
55% vom entsprechenden Kanton übernommen (siehe Art. 49a KVG [15]). Es liegt also auch im 
finanziellen Interesse der Kantone, stationäre Behandlungen – insbesondere, wenn nicht op-
timal zielführend – zu minimieren und den Geflüchteten eine besser auf ihre Bedürfnisse zu-
geschnittene Form der Behandlung und Stabilisierung anzubieten. 

Person X ist seit 10 Jahren in der Schweiz. Aufgrund einer starken Depression nach dem 
unerwarteten Tod eines mit ihr wohnenden Familienmitglieds wird X stationär in einer psy-
chiatrischen Klinik behandelt. Der 8-wöchige Aufenthalt wird mit 20'400 Franken verrech-
net. Da die Probleme weiterhin bestehen, bemüht sich die Gemeinde nach der Entlassung 
aus der Klinik auf Ersuch der ambulant behandelnden Psychiaterin um eine Finanzierung 
einer Brückenbauerin des NCBI aus dem gleichen Kulturkreis. Die Brückenbauerin begleitet 
Person X in der Bewältigung des Alltags in Kooperation mit der parallel laufenden ambu-
lanten Psychotherapie. Nach 6 Monaten Begleitung durch die Brückenbauerin kann diese 
aufgehoben werden; die ambulante Psychotherapie wird noch einige Monate fortgeführt. 
Über 10 Monate werden für die Psychotherapie 3'060 Franken verrechnet; für die 6 Monate 
Begleitung durch die Brückenbauerin fallen 3'910 Franken an. Gemäss der behandelnden 
Therapeutin wurde die Person nachhaltig stabilisiert und blieb mehrere Jahre ohne Rückfall 
in eine stationäre Behandlung.  

 

https://www.ncbi.ch/de/bbtrauma/
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Die Herausforderung 
Die nachhaltige Finanzierung psychosozialer Angebote für psychisch belastete Geflüchtete ge-
staltet sich aktuell schwierig. In vielen Kantonen und Gemeinden gibt es keine klare und nach-
haltige Finanzierungsstruktur für diese Angebote, was für alle Betroffenen (fallführende 
Stellen, Gemeinden, Kantone, Anbietende, Klienten und Klientinnen) zu Blockaden, Verzöge-
rungen und zusätzlichem administrativem Aufwand führt. In manchen Kantonen sind aktuell 
neue Pilotprojekte im Aufbau, welche mit der neuen Anschubfinanzierung durch das Staats-
sekretariat für Migration (SEM) (siehe Fussnote 1) zusammenhängen. 

Das Fehlen von eindeutigen Finanzierungsstrukturen wird dadurch begünstigt, dass verschie-
dene Elemente bei der Finanzierung psychosozialer Angebote unterschiedlich ausgestaltet 
werden können. Diese werden im Folgenden beschrieben:  

1) Objekt- oder Subjektfinanzierung: Die Objektfinanzierung zeichnet sich dadurch aus, dass 
psychosoziale Angebote (respektive die Organisationen, welche die Angebote anbieten), pau-
schal finanziell unterstützt werden. Bei der Subjektfinanzierung hingegen werden die Kosten 
für die Inanspruchnahme des Angebots für die einzelnen Klienten und Klientinnen übernom-
men. Eine mehrjährige pauschale Projektfinanzierung mit Leistungsvereinbarung ist also als 
Objektfinanzierung einzuordnen. Wenn hingegen ein Kanton oder eine andere Subventions-
stelle die psychosozialen Angebote beispielsweise für jeden Fall einzeln bewilligt, handelt es 
sich um eine Subjektfinanzierung. Mischformen, wie beispielsweise eine Objektfinanzierung 
für administrative Kosten ("Sockelbeitrag") kombiniert mit einer Subjektfinanzierung für die 
tatsächliche Inanspruchnahme der Klienten und Klientinnen, sind ebenfalls möglich.  

2) Anschubfinanzierungen oder langfristige Finanzierungen: Aktuell werden viele psychosoziale 
Angebote nur durch Anschubfinanzierungen unterstützt. Ein Beispiel dafür sind die Beiträge 
von Gesundheitsförderung Schweiz, welche als Anlaufunterstützung für neue Projekte gedacht 
sind. Diese Beiträge, welche nur maximal 50 Prozent der gesamten Projektkosten decken, sind 
allerdings in der Regel auf maximal drei Jahre begrenzt, danach muss das Projekt über andere 
Quellen finanziert werden. Anschubfinanzierungen können im Rahmen von Pilotprojekten 
auch von anderen Quellen (Kantonen, Gemeinden, Stiftungen etc.) gesprochen werden. Seit 
Sommer 2022 bietet auch der Bund (via SEM) eine Anschubfinanzierung für Kantone, die An-
gebote in diesem Bereich fördern ("Programm R"1). Eine langfristige Finanzierung könnte bei-
spielsweise erreicht werden, wenn psychosoziale Angebote über die Regelstrukturen wie 
beispielsweise die Integrationspauschale oder das Gesundheitsbudget finanziert werden, ohne 
dass diese Finanzierung nach einer gewissen Zeit oder Anzahl Klienten und Klientinnen auto-
matisch ausläuft. 

3) Finanzierungsquellen: Psychosoziale Angebote werden in unterschiedlichen Kantonen und 
Gemeinden durch unterschiedliche Quellen finanziert. So werden die Angebote vor allem aus 

 

1 Für mehr Informationen zum Programm «R» («Stabilisierung und Ressourcenaktivierung von Personen 
mit besonderen Bedürfnissen») siehe Webseite des SEM, URL: https://www.sem.ad-
min.ch/sem/de/home/integration-einbuergerung/innovation/programm-r.html (zuletzt aufgerufen: 
05.10.2022) 

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/integration-einbuergerung/innovation/programm-r.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/integration-einbuergerung/innovation/programm-r.html
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Geldern der situationsbedingten Leistungen der Sozialhilfe, aus Geldern der Integrationspau-
schale oder in einigen Fällen durch Schulen, die IV, oder die KESB finanziert. Dazu kommt eine 
hybride Teilfinanzierung durch die Krankenversicherung für entsprechende Kosten (z.B. aner-
kannte Psychotherapie). Zusätzlich stellt sich die Frage, ob die Angebote aus kantonalen oder 
kommunalen Geldern gesprochen werden (oder wie im Fall der Integrationspauschale oder 
des "Programm R" aus Bundesgeldern, die den Kantonen zugewiesen werden). Auch hier sind 
Mischformen möglich; so könnten sich beispielsweise die Gemeinden und der Kanton jeweils 
hälftig an den Kosten beteiligen. 

4) Auswahl und Qualitätskontrolle der unterstützten Angebote: Es existieren unterschiedliche 
Möglichkeiten, wer für die Auswahl und Qualitätskontrolle der unterstützten Angebote verant-
wortlich sein soll. Je nach Finanzierungsquelle sind unterschiedliche Kriterien zu erfüllen, die 
geprüft werden müssen. So kann beispielsweise der Kanton eine Liste mit akkreditierten An-
geboten führen, welche von den fallführenden Stellen ohne weitere Überprüfung ausgewählt 
werden können. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass die Gemeinden selbstständig 
überprüfen, welches Angebot für ihre Klienten und Klientinnen am besten geeignet ist und ob 
das Angebot eine zufriedenstellende Leistungsqualität erbringt.  

Die aktuelle Lösung durch Anschubfinanzierungen stellt sowohl für die Anbietenden als auch 
für die Klienten und Klientinnnen keine nachhaltige Finanzierung dar. Oft ist allerdings sowohl 
auf kommunaler als auch auf kantonaler Ebene nicht klar festgelegt, wie und durch wen solche 
Angebote finanziert werden sollten. Aufgrund dieser Unklarkeiten ist es für die fallführenden 
Stellen oft naheliegender, die belasteten Personen rein ambulant oder stationär psychothera-
peutisch behandeln zu lassen, da die Krankenversicherungen bei einer entsprechenden Diag-
nose (z.B. einer posttraumatischen Belastungsstörung) verpflichtet sind, solche medizinischen 
Leistungen zu vergüten und die Finanzierung dann ohne Belastung der Gemeinde klar geregelt 
ist. Die Entscheidung, wie eine Person unterstützt und behandelt wird, basiert dann aber 
hauptsächlich darauf, wie einfach die Finanzierung sicherzustellen ist, und weniger darauf, 
welche Art der Behandlung und Unterstützung für die betroffene Person am besten geeignet 
und gleichzeitig kostenwirksam wäre.  

Eine unklare Finanzierungsstruktur führt auch dazu, dass der administrative Aufwand sowohl 
für die fallführenden Stellen (welche für jeden Fall neu abklären müssen, wie ein Angebot 
finanziert werden könnte) als auch für die Anbietenden (jede Gemeinde hat ihre eigenen, mehr 
oder weniger aufwändigen Abläufe und Kriterien) sehr gross ausfällt. Da es sich bei psychoso-
zialen Angeboten für Geflüchtete um ein Querschnittsthema zwischen Gesundheit, Sozialem, 
Asylwesen und manchmal KESB oder Schule handelt, ist häufig auch unter Behörden und Ge-
sundheitswesen nicht ganz klar, wer sich einem Fall annehmen soll. Dies führt zu Verzögerun-
gen und Unsicherheiten bei allen Beteiligten. Wenn die Finanzierung von psychosozialen 
Angeboten auschliesslich auf der Ebene der Gemeinden geregelt wird, kann dies je nach poli-
tischer und finanzieller Lage der Gemeinden auch zu einer Ungleichbehandlung der belasteten 
Geflüchteten führen.  

Insgesamt ist die aktuelle Finanzierungsituation daher für alle Beteiligten wenig zufrieden-
stellend. Der Aufwand, ein psychosoziales Angebot für eine Person finanziert zu erhalten, ist 
für die fallführenden Stellen und die Anbietenden der entsprechenden Angebote oft sehr gross. 
Zusätzlich stellt sich das Problem der Ungleichbehandlung. Wenn hingegen stationäre Thera-
pien gewählt werden, ist die Situation oft für die betroffene Person und das Gesundheitsper-
sonal unzufriedenstellend, und der entsprechende Kanton sowie die Krankenversicherer 
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tragen evtl. vermeidbar hohe Kosten. Es ist daher notwendig, nachhaltigere Finanzierungs-
möglichkeiten von psychosozialen Angeboten für psychisch belastete Geflüchtete sicherzu-
stellen, um die Aufwände aller Beteiligten zu reduzieren und eine chancengleiche Versorgung 
zu fördern.  
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Empfehlungen für die nachhaltige Finanzierung 
von psychosozialen Angeboten für Geflüchtete in 
der Schweiz 
Aus den Erkenntnissen einer Literaturrecherche und Interviews mit Fachpersonen für diesen 
Policy Brief können drei Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, die zu einer nachhalti-
geren Finanzierung von psychosozialen Angeboten für psychisch belastete Geflüchtete beitra-
gen können. 

Die Empfehlungen erfordern unterschiedlich grosse Veränderungen in der aktuellen Finanzie-
rungslandschaft. Sie sind so strukturiert, dass sie sich nicht gegenseitig ausschliessen und da-
her nebeneinander oder nacheinander implementiert werden können.  

Empfehlung 1: Finanzierungslösungen mit kantonaler Einbindung fördern 

Finanzierungslösungen mit kantonaler Einbindung können – je nach Ausgestaltung – mehrere 
Herausforderungen der aktuellen Finanzierungssituation lösen. Wenn die psychosozialen An-
gebote nicht mehr oder nur noch teilweise aus Gemeindegeldern finanziert werden müssen, 
sondern beispielsweise über kantonale Mittel oder Bundesgelder (IP, Programm R) finanziert 
werden, könnte dies einen Beitrag zur Reduzierung der kommunalen Ungleichbehandlung der 
Geflüchteten leisten. Ebenfalls könnten Unklarheiten und der damit verbundene administra-
tive Aufwand für die fallführenden Stellen und Anbietenden reduziert werden, wenn es bei-
spielsweise einen auf kantonaler Ebene klar geregelten Finanzierungsprozess gibt. 
Verschiedene Lösungsansätze mit unterschiedlicher Ausgestaltung der zuvor vorgestellten 
vier Elemente der Finanzierung (siehe S. 8-9) und unterschiedlich starkem kantonalem Einfluss 
sind dabei vorstellbar. 

Beispiel 1: Kantonale Akkreditierung und Finanzierung der Angebote 

Eine Möglichkeit besteht beispielsweise darin, eine kantonale Liste mit akkreditierten Ange-
boten zu führen, welche über kantonale Gelder oder die Integrationspauschale abgerechnet 
werden können (wie beispielsweise im Kanton St. Gallen 2022). Hier besteht auch die Mög-
lichkeit, eine Pauschale einzuführen, sodass ein festgelegter Teil der Gelder in Ausnahmefällen 
auch für Angebote verwendet werden können, die nicht auf der kantonalen Liste aufgeführt 
sind. Dies würde den Gemeinden mehr Autonomie in der Wahl der Angebote lassen und den 
administrativen Aufwand für Ausnahmefälle reduzieren. 

Beispiel 2: Kantonale Finanzierung und kommunale Auswahl der Angebote 

Eine andere Variante mit stärkerer Gemeindeautonomie und weniger starkem kantonalen Ein-
fluss wäre, dass die Gemeinden zwar die Auswahl und Qualitätskontrolle der zu unterstützen-
den Angebote übernehmen, die Angebote allerdings durch nicht-kommunale Gelder finanziert 
werden (wie beispielsweise kantonale Sozialhilfegelder oder die Integrationspauschale). Dies 
würde zu weniger Aufwand auf Seiten des Kantons führen (da keine Liste geführt werden 
müsste), könnte aber trotzdem zur Reduktion der Ungleichbehandlung beitragen.  
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Weitere Stellschrauben 

In beiden Beispielen könnte dabei mit Objektfinanzierung, Subjektfinanzierung oder Mischfor-
men auf die kantonalen Gegebenheiten und Bedürfnisse eingegangen werden. Je nach Finan-
zierungsquelle ist es möglich, dass eine bestimmte Art der Finanzierung verlangt wird 
(beispielsweise Subjektfinanzierung für die Verwendung von IP-Geldern). Wenn die psychoso-
zialen Angebote psychotherapeutische Behandlungen und Therapien beinhalten, sollte eine 
hybride Finanzierung mit Einbindung der Krankenversicherungen angestrebt werden. 

Empfehlung 

Wir empfehlen daher, dass für psychosoziale Angebote für Geflüchtete Finanzierungslösungen 
mit kantonaler Einbindung angestrebt werden. Die genaue Ausgestaltung sollte den kantona-
len Gegebenheiten angepasst werden und Rechnung tragen. Wir empfehlen, dass die Kantone 
nach Bedarf untereinander den Informationsaustausch suchen, um von den unterschiedlichen 
Erfahrungen und Erkenntnissen mit verschiedenen Modellen zu profitieren.  

Empfehlung 2: Transparenz für Anbietende und fallführende Stellen erhöhen 

Die aktuelle Situation zur Finanzierung von psychosozialen Angeboten für Geflüchtete ist in 
manchen Kantonen unübersichtlich. Die fallführenden Stellen wissen an vielen Orten oft nicht, 
wie sie solche Angebote finanzieren können, und an wen sie sich dazu wenden müssen. Zu-
sätzlich sind manche fallführenden Stellen ungenügend auf solche Angebote und ihren An-
wendungsbereich sensibilisiert, sodass sie nicht wissen, ob es ein passendes Angebot gäbe.  

Auch für potenzielle Anbieter von psychosozialen Angeboten ist die aktuelle Finanzierungssi-
tuation je nach Kanton oder Gemeinde unklar. Ohne kantonale Finanzierungslösung muss für 
jede fallführende Stelle bzw. Gemeinde, die einen Einsatz eines Angebots anfragt, neu geprüft 
werden, wer für die Finanzierung zuständig sein könnte, und wie die Prozesse der jeweiligen 
Gemeinde funktionieren. Die Informationen, sowohl auf Ebene der Gemeinden als auch der 
Kantone, sind manchmal nicht öffentlich zugänglich und müssen von Fall zu Fall erfragt und 
erarbeitet werden. Dies führt sowohl auf Seiten der Anbietenden als auch der befragten Ge-
meinde- und Kantonsmitarbeitenden zu (potenziell vermeidbarem) Aufwand. 

Wenn die Finanzierungsprozesse einmal klar definiert und transparent ausgelegt sind, kann 
viel administrativer Aufwand eingespart werden. Bei Anfragen von (potenziellen) Anbietenden 
kann beispielsweise einfach auf die Webseite des Kantons verwiesen werden, und Sozialarbei-
tende können sich an den Prozessen ihrer Gemeinde orientieren, ohne von Stelle zu Stelle 
geschickt zu werden.  

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sich die Gemeinden und Kantone detailliert mit dem 
Thema auseinandersetzen und die Prozesse in gewissen Fällen erst einmal definieren. In wel-
chen Fällen und nach welchen Kriterien werden psychosoziale Angebote für Geflüchtete fi-
nanziert? Welche Anforderungen werden an die Angebote gestellt? Wie sieht das Vorgehen für 
eine fallführende Stelle aus, die ein Angebot für einen Klienten oder eine Klientin in Anspruch 
nehmen will? Wer entscheidet abschliessend, ob eine Finanzierung im Einzelfall übernommen 
wird (Kostengutsprache)? Hierbei stellt sich erneut die Herausforderung, dass es sich um ein 
Querschnittsthema handelt und mehrere Stellen involviert sein können. Insbesondere ange-
sichts der aktuellen Zahlen an Geflüchteten würde es sich lohnen, diese Fragen genau zu klä-
ren, um möglichst schnelle und effiziente Abläufe zu gewährleisten.  
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Empfehlung 

Wir empfehlen daher, dass sowohl die Gemeinden als auch die Kantone ihre Prozesse zur Fi-
nanzierung von psychosozialen Angeboten für Geflüchtete genau klären und beispielsweise 
auf ihrer Webseite (evtl. nur für berechtigte Behörden und Anbietende) zugänglich machen. 
Zusätzlich empfehlen wir, dass die betroffenen Stellen wie beispielsweise die Sozialdienste 
bzw. Asylbetreuung proaktiv über die Prozesse informiert werden.  

Empfehlung 3: Transparenz zu Kosten der Gesundheits- und Sozialversorgung 
von Geflüchteten und möglichem Einsparpotenzial schaffen 

Die Kosten, welche schweizweit oder in einzelnen Kantonen durch die Nutzung des Gesund-
heits- und auch des Sozialsystems durch (psychisch belastete) Geflüchtete entstehen, sind 
nicht bekannt. Um zu verstehen, welche Kosten insgesamt durch diese unter- und fehlver-
sorgte Bevölkerungsgruppe entstehen und damit auch besser zu verstehen, inwiefern durch 
niederschwelligere und passendere Behandlung Geld eingespart werden könnte, müssen die 
Gesamtgesundheitskosten sowie die Gesamtsozialkosten der Geflüchteten untersucht werden. 
Nur mit einer guten Datengrundlage kann ermittelt werden, wie stark das Gesundheits- und 
Sozialwesen und die Kantone aktuell tatsächlich beansprucht werden, und welches Einspar-
potenzial auf kantonaler oder nationaler Ebene durch effizientere und zielgerichtetere Unter-
stützung und Behandlung erreicht werden könnte. Dabei sollten auch die Bedürfnisse der 
Geflüchteten sowie der fallführenden Stellen abgeholt und miteinbezogen werden. Ein weite-
rer Fokus sollte darauf liegen, ob die Gesundheitsversorgung der Geflüchteten angemessen ist 
und ob durch eine spezialisierte Versorgung Kosten eingespart werden könnte. 

Empfehlung 

Wir empfehlen daher, dass auf kantonaler oder nationaler Ebene Begleitforschungsprojekte 
unterstützt werden sollen, um die Kosten der Gesundheits- und Sozialversorgung der Geflüch-
teten zu untersuchen und dabei sowohl Einsparpotenziale als auch Verbesserungen für die 
angemessene Versorgung der Geflüchteten zu untersuchen. Eine solche Erhebung und Unter-
suchung würde mit Sicherheit ein mehrjähriges Unterfangen darstellen. Aufgrund des dringli-
chen Bedarfs für psychosoziale Angebote sollte diese Empfehlung als begleitendes Projekt 
(neben Empfehlungen 1 und 2) verstanden werden. 
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Umsetzungsüberlegungen 
Die verschiedenen Elemente, die für die Umsetzung der Handlungsempfehlung Nr. 1 (Finan-
zierungslösungen mit kantonaler Einbindung fördern) bedacht werden sollten, werden in die-
sem Kapitel genauer untersucht. Je nach Kanton können gewisse Elemente mehr oder weniger 
flexibel anpassbar oder fest vorgegeben sein. Die hier vorgestellten Varianten sind dabei nur 
einige der grundsätzlich möglichen Ausgestaltungen und sind mehr als Denkanstoss denn als 
Ideallösungen gedacht. 

Tabelle 1: Art der Finanzierung 

 

Tabelle 2: Finanzierungsquellen 

Variante Chancen Herausforderungen 

Objektfinanzierung Hintergrundkosten der Angebote 
können ebenfalls gedeckt werden, 
erhöhte Planbarkeit. 

Chancengleichheit kann eher ge-
währleistet werden. 

Weniger Aufwand bei der Auf-
nahme von Klient:innen. 

Meist zeitlich begrenzt, somit keine 
nachhaltige Finanzierung. 

Limitierte Anzahl der Klient:innen, Fi-
nanzierung passt sich nicht der Nach-
frage an. 

Subjektfinanzierung Sicherstellung, dass Angebot und 
Klient:in zusammenpassen. Kli-
ent:innen werden einzeln über-
prüft. 

Fallführende Stellen können aus 
allen bestehenden Angeboten aus-
suchen und nicht nur z.B. geliste-
ten Quellen.  

Finanzierung passt sich der Nach-
frage an. 

Abklärung und Aufwand pro Fall. 

Keine planbare Finanzierung der Hin-
tergrundkosten (z.B. Kosten zum Auf-
bau eines Angebots). 

Chancengleichheit kann nicht gewähr-
leistet werden (z.B. eine Gemeinde fi-
nanziert, eine andere nicht). 

Mischform Möglichkeit für Sockelbeitrag  

Flexibel je nach Gegebenheiten 
(Finanzierung, Politik usw.) 

Komplexe Abrechnungsprozesse 
(wenn z.B. Kanton und Gemeinde Kos-
ten bewilligen müssen).  

Variante Chancen Herausforderungen 

Kantonale Sozialhilfe-
gelder 

Von Gemeindefinanzen unabhän-
gig. 

Erhöhte Chancengleicheit. 

Stark von Kantonsfinanzen und Kanto-
nalpolitik abhängig. 
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Tabelle 3: Auswahl und Qualitätssicherung der Angebote 

Kommunale Sozial-
hilfegelder 

Finanzierung nah am Klienten / an 
der Klientin. 

Stark von Gemeindefinanzen resp. Ge-
meindepolitik abhängig.  

Chancengleichheit nicht gegeben. 

Integrationspauschale  Weniger von Gemeinde- und Kan-
tonsfinanzen abhängig.  

Erhöhte Chancengleichheit.  

Anforderungen an Finanzierungsart 
(Subjektfinanzierung).  

Kann je nach Kanton nicht direkt beim 
Bund angefragt werden, sondern wird 
über Kanton oder Gemeinden verteilt. 

Programm R Von Gemeinde- und Kantonsfinan-
zen unabhängig(er) (SEM trägt 50% 
bei). 

Erhöhte Chancengleichheit. 

Zeitlich befristete Anschubfinanzie-
rung, daher nicht nachhaltig. 

Anforderungen an Finanzierungsart 
(Subjektfinanzierung). 

Stiftungen, Gesund-
heitsförderung Schweiz 

Von Gemeinde- und Kantonsfinan-
zen unabhängig. 

Oft nur Pilot- / Anschubfinanzierung, 
nicht nachhaltig finanziert. 

Fundraising und Berichterstattung auf-
wändig, wenn die Gelder von vielen 
verschiedenen Stiftungen (mit je eige-
nen Anforderungen) kommen. 

Mischformen Finanzieller Aufwand verteilt sich 
auf mehrere Schultern.  

Flexibilität. 

Jonglieren der verschiedenen Anforde-
rungen, komplexe Lösungen. 

Variante Chancen Herausforderungen 

Kantonale Liste von ak-
kreditierten Angeboten 

Weniger Aufwand für fallführende 
Stellen und Anbietende. Gleiche 
Anforderungen in allen Gemein-
den. Erhöhte Chancengleichheit. 

Sensibilisierung der fallführenden 
Stellen auf relevante Angebote.  

Mehr administrativer Aufwand für den 
Kanton. Gemeindeautonomie redu-
ziert. 

Kantonale Liste von ak-
kreditierten Angeboten 
+ Pauschale für Aus-
nahmefälle 

Weniger Aufwand für fallführende 
Stellen, Gemeinden und Anbie-
tende. Gleiche Anforderungen in 
allen Gemeinden. Erhöhte Chan-
cengleichheit. 

Mehr administrativer Aufwand für den 
Kanton. 

Evtl. Lücken in Qualitätssicherung. 
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Sensibilisierung der fallführenden 
Stellen auf relevante Angebote. 

Mehr Gemeindeautonomie für An-
gebote ausserhalb der Liste. 

Kommunale Auswahl Gemeinden sind frei in Wahl der 
Angebote. 

Mehr administrativer Aufwand für jede 
einzelne Gemeinde. Unterschiedliche 
Anforderungen in den Gemeinden. Viel 
Aufwand für fallführende Stellen und 
Anbietende.  

Keine einheitliche oder eher aufwän-
dige Qualitätsicherung. 

Reduzierte Chancengleichheit. 

Kommunale Auswahl 
mit kantonaler Empfeh-
lungsliste 

Gemeinden sind frei in Wahl der 
Angebote.  

Sensibilisierung der fallführenden 
Stellen auf relevante Angebote. 

Mehr administrativer Aufwand für jede 
einzelne Gemeinde. Unterschiedliche 
Anforderungen in den Gemeinden. Viel 
Aufwand für fallführende Stellen und 
Anbietende. 

Weiterhin gewisser administrativer 
Aufwand für den Kanton. 

Reduzierte Chancengleichheit. 
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